Fußballverband Rheinland e.V.
Paßstelle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Paßbild

Auf die  Rückseite

den Namen

schreiben
Pass-

Gebühren

Marken

aufkleben
Fußballverband Rheinland

Paßstelle

Lortzingstr. 3

56075 Koblenz

Mit PC oder leserlich ausfüllen !

	Der Verein
	     
	bittet um Erstausstellung

	Umschreibung eines Passes


	Name
	     
	Vorname
	     


	Geburtsdatum
	     
	Geburtsort
	     
	zuletzt wohnhaft
	     


	Wohnort +  PLZ
	     
	Straße
	     


	Nationalität
	     
	VEREINS-NR.
	     


VEREINSWECHSEL
	Bisher gespielt bei
	     
	Zustimmung
	 FORMDROPDOWN 

	( § 14 SPO)


	Letztes Spiel:
	     
	(wenn die letzten 6 Monate KEIN SPIEL 


absolviert wurde, kann die sofortige Spielerlaubnis erteilt werden).

Liegt eine Verbandssperre vor? Wenn ja: von ____________ bis ____________ 

Jugendspieler erhalten nach § 12 der Jugendordung Spielerlaubnis.

(Bei Wohnsitzwechsel amtliche Bescheinigung vorlegen, wann der HAUPTWOHNSITZWECHSEL erfolgt ist.)

	Paß Nr.
	     
	Ist beigefügt. Wenn NEIN: Abmeldung muß per Einschreiben mittels Postkarte errferfolgen

vorlegen.


erfolgen. E-Beleg muß vorgelegt werden.

Der Paß ist nicht mehr vorhanden. In diesem Fall muß der abgebende Verein den Verlust des

Passes bestätigen und die Zustimmung schriftlich erteilen. Die Unterlagen sind diesem Antrag beizufügen.

Ich bestätige durch meine Unterschrift ausdrücklich, daß ich in einem anderen Verein bisher noch keinen Spielerpaß besessen habe.

Durch die abgegebene Unterschrift des VEREINS und des SPIELERS haften Verein und Spieler für die gemachten Angaben.

	PLZ
	(       )
	     
	, den
	     


	     


Vereinsanschrift









___________________________________










(Unterschrift des/der Spielers/Spielerin)
_________________________

Vereinsstempel

____________________________________________

Unterschrift des Vereins




(bei Jugendlichen auch Erziehungsberechtigter)

ANMERKUNG: Der Paß (ERSTANTRAG) gilt nur dann als angefordert, wenn ALLE Unterlagen beigefügt sind (§ 12 der SPO)











